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Ill. een für beſondere
Fälle .

A. Mit Rückſicht auf die Lage des Gebäudes .

a. Bauten an öffentlichen Wegen .

1 . Straßengeſetz vom 14 . Juni 1884 .

( Geſetz - und Verordnungsblatt S . 285 . )

§ 31 . Bauanlagen in der Nähe öffentlicher Wege .
Auf dem längs der öffentlichen Wege befindlichen Privat⸗

eigenthum dürfen , vorbehaltlich der für die Ortsſtraßen gel⸗
tenden beſonderen Beſtimmungen , bauliche Anlagen aller Art ,
bei Landſtraßen nur in einer Entfernung von 3,6 m, bei

Kreisſtraßen und Gemeindewegen nur in einer ſolchen von
2 m angebracht werden .

Die Entfernung iſt vom äußeren Rande des Grabens

an und , wo ein Wegegraben fehlt , vom äußeren Rande des

Wegekörpers an zu bemeſſen .
Für Kreisſtraßen oder einzelne Strecken derſelben kann

auf Antrag des Kreisausſchuſſes die zuläſſige Entfernung
baulicher Anlagen durch bezirks⸗ oder ortspolizeiliche Vor⸗

ſchrift bis auf 3,6 m erhöht werden .

Wenn nach den Umſtänden eine Benachtheiligung der

öffentlichen Intereſſen nicht zu erwarten iſt , kann durch die

Verwaltungsbehörde nach Anhörung der Straßenbaubehörde
und bei Kreisſtraßen und Gemeindewegen außerdem nach An⸗

hörung des Kreisausſchuſſes , bezw . der Gemeindebehörde , von
der Einhaltung dieſer Entfernung Nachſicht ertheilt werden .

Soweit es im öffentlichen Intereſſe einer geordneten
Wegeunterhaltung erforderlich erſcheint , kann von der Straßen⸗
baubehörde , beziehungsweiſe bei Kreisſtraßen und Gemeinde⸗

wegen von dem Kreisausſchuſſe und der Gemeindebehörde die

Beſeitigung von Anlagen verlangt werden , welche vor In —
krafttreten des Geſetzes in größerer Nähe , als nach Obigem
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Bauten an Wegen und Waldungen . 65

zuläſſig iſt , angebracht wurden . In dieſem Falle iſt Ent⸗
ſchädigung zu leiſten , ſofern nicht ſchon nach den früher gel⸗
tenden Beſtimmungen die Anlage vorſchriftswidrig erfolgt iſt .

Uber die Nothwendigkeit der Beſeitigung entſcheidet die
Verwaltungsbehörde , über Vorausſetzungen und Höhe der
Entſchädigung das Gericht .

2. Geſetz vom 20 . Februar 1868 , die Aulage der
Ortsſtraßen und die Feſtſetzung der Baufluchten

u . ſ w. betreffend .
Art . 15 . Soweit Landſtraßen zugleich als Ortsſtraßen

dienen , iſt für die einzuhaltende Fluchtlinie und Straßenhöhe
der feſtgeſtellte Bauplan maßgebend , in Ermangelung eines
ſolchen aber nach Artikel 11 zu verfahren . “)

b. Bauten in der Nähe von Waldungen .

Forſtgeſetz vom 15 . November 1833 .

( Regierungsblatt Seite 5. )

3. Kapitel .
Vom Bauen in der Nähe von Waldungen .

§ 57 . In Waldungen oder in einer Nähe derſelben von
weniger als vierhundert Fuß ( 120 Meter ) dürfen keine Wohn⸗
oder andere Gebäude angelegt werden .

Das Wiederherſtellen und Erweitern von erlaubter Weiſe
bereits beſtandenen Gebäuden iſt unter dieſem Verbote nicht
begriffen .

Beſchränkungen der Bauerlaubniß aus anderen als forſt⸗
polizeilichen Gründen bleiben vorbehalten .

§ 58 . ( Nach der durch das Geſetz vom 27 . April 1854
abgeänderten Faſſung . ) Die Vorſchrift des vorhergehenden
Paragraphen gilt nicht für die im Zuſammenhang mit einem
Orte errichteten Gebäude und Werke , die mit der Gemeinde

Pr dem Weiler , wozu ſie gehören , einen geſchloſſenen Ort
bilden .

§ 59 . Eine Ausnahme von dem Verbote des § 57 kann

Die übrigen Beſtimmungen des Geſetzes Seite 3 und 67 .
Schluſſer , Bau⸗ und feuerpolizeiliche Vorſchriften . 5



66 Bauten an und in Gewäſſern .

die Staatsforſtbehörde nur nach Vernehmung des Forſtamts ! )
und derjenigen bewilligen , welche innerhalb einer Entfernung
von vierhundert Fuß , von der Bauſtelle an gerechnet , Wal⸗

dungen beſitzen.
Wird ein ſolches Bauweſen ausnahmsweiſe erlaubt , ſo

darf darin gleichwohl , ſofern ſich die Bewilligung nicht aus⸗

drücklich hierauf erſtreckt , keine Werkſtätte zur Bearbeitung von

Holz und keine Niederlage zum Holzhandel errichtet werden .

c. Buuten an und in Gewäſſern .

Waſſergeſetz vom 25 . Auguſt 1876 .

Art . 86 . Wer in einem öffentlichen Gewäſſer ?) oder an

dem Ufer eines ſolchen Gewäſſers , ſoweit das Ufer unter dem

Hochwaſſer liegt , ſei es zum Schutz gegen Uferangriff oder

Überſchwemmung , ſei es zur Überbrückung oder zu anderen

Zwecken , Bautens ) vornehmen oder beſtehende Bauten erheb⸗

lich ändern will , hat die vorgängige Genehmigung der Ver⸗

waltungsbehörde “) einzuholen .
Durch bezirks - oder ortspolizeiliche Vorſchrift kann das

Gleiche für ſolche Bauten an nicht ſchiff - oder floßbaren Ge⸗

wäſſern oder an einzelnen Strecken ſolcher Gewäſſer vorge⸗

ſchrieben werden .

Waſſer⸗ und Uferſchutzbauten , welche von techniſchen
Staatsbehörden geleitet werden , unterliegen vorſtehenden Be —

ftimmungen nicht .

7
) Jetzt die Domänendirektion nach Vernehmung der Bezirks⸗

orſtei .
) Als öffentliche ſind diejenigen Gewäſſer , bezw . Strecken eines

Gewäſſers zu betrachten , welche bei Inkrafttreten des Waſſergeſetzes
zur Schifffahrt oder Flößerei mit gebundenen Hölzern dienen , oder
welche in den letzten 25 Jahren vorher durch die zuſtändige Behörde
für ſchiff⸗ oder floßbar erklärt ſind . Es ſind das der Rhein , der
Neckar , der Main , die Wuttach , die Kinzig mit ihren Nebenbächen ,
die Murg , die Enz , die Würm , die Nagold und die Taubermündung .

) Unter Bauten im Sinne des Artikels 86 ſind nicht bloß
Hochbauten zu verſtehen , ſondern jede bauliche Herſtellung , z. B. die
Errichtung von Ufermauern , Dämmen , Korrektionen , Brücken , Wegen ꝛc.

) Zuſtändig zur Ertheilung der erforderlichen Genehmigung iſt
der Bezirksrath , über das Verfahren vergl . die § § 78 und 1 —12 der
Vollzugsverordnung zum Waſſergeſetz ( Seite 101 .
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Bauten an Eiſenbahnen und Friedhöfen . 67

Zuwiderhandlungen gegen dieſe Beſtimmung , ſowie gegen
die von der Verwaltungsbehörde erlaſſenen Genehmigungs⸗
bedingungen werden an Geld bis zu 150 Mark oder mit
Haft geſtraft .

d. Bauten an Eiſenbahnen .

Geſetz vom 20 . Februar 1868 , die Anlage der
Ortsſtraßen und die Feſtſetzung der Baufluchten

betreffend . “ )
Art . 16 . Bauwerke aller Art dürfen nicht in geringerer

Entfernung von der Eiſenbahn als 25 Fuß ( 7,50 Meter ) von
der Kante des Bahnkörpers oder von der Grenze eines Bahn⸗
hofes errichtet werden .

Bei Gebäuden , welche Wandbekleidungen oder Bedach⸗
ungen von brennbaren Stoffen erhalten , oder in welchen leicht
entzündliche Stoffe zubereitet oder aufbewahrt werden ſollen,
muß die Entfernung mindeſtens 50 Fuß ( 15 Meter ) betragen.

In beſonderen Fällen , welche keine Gefahr für die Eiſen⸗
bahn und deren Betrieb beſorgen laſſen , können Ausnahmen
von dieſen Vorſchriften geſtattet werden .

e. Bauten in der Nühe von Friedhöfen .

Verordnung des Miniſteriums des Innern vom
20 . Juli 1882 , die Begräbnißplätze und die

Beerdigungen betr .

( Geſetz - und Verordnungsblatt Seite 202 . )
§ 2. Die Begräbnißplätze ſind in einer Entfernung von

mindeſtens 100 Metern von den äußerſten Wohngebäuden
der Ortſchaften anzulegen . Bei Bemeſſung der Entfernung iſt
auf die vorausſichtliche Ausdehnung der Ortſchaften Rückſicht
zu nehmen .

Bei der Wahl des Begräbnißplatzes iſt einem Boden
aus Sand oder Kies der Vorzug zu geben ; er ſoll keiner

Überſchwemmung ausgeſetzt und ſo trocken ſein , daß er zu
jeder Jahreszeit bis zu einer Tiefe von 2 Metern ausge⸗
graben werden kann , ohne daß man auf Wafſſer ſtößt .

1)Die übrigen Beſtimmungen des Geſetzes ſiehe Seite 3 und 65 .
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68 Gewerbliche Anlagen im Allgemeinen .

Nöthigenfalls iſt der Boden aufzufüllen oder zu entwäſſern .
Das von oder unter dem Begräbnißplatze abfließende Waſſer ſoll

ſeine Richtung nicht gegen Ortſchaften oder Brunnen nehmen .

§ 3. Neue Wohngebäude dürfen in der nächſten Nähe des

Begräbnißplatzes nicht errichtet werden . Nähere Beſtimmungen

hierüber , ſowie über die Errichtung von Brunnen in der Nähe
von Friedhöfen bleiben ortspolizeilichen Vorſchriften überlaſſen .

B. Beſondere Norſchriften mit Rückſicht auf die

Beſtimmung des Gebäudes .
a. Gewerbliche Anlagen im Allgemeinen .

1 . Reichsgewerbeordnung .
§ 120 Abſatz 3. Die Gewerbeunternehmer ſind endlich

verpflichtet , alle diejenigen Einrichtungen herzuſtellen und zu

unterhalten , welche mit Rückſicht auf die beſondere Beſchaffen⸗
heit des Gewerbebetriebes und der Betriebsſtätte zu thun⸗
lichſter Sicherheit gegen Gefahr für Leben und Geſundheit ! )
nothwendig ſind . Darüber , welche Einrichtungen für alle An⸗

lagen einer beſtimmten Art herzuſtellen ſind , können durch
Beſchluß des Bundesraths Vorſchriften ?) erlaſſen werden .

Soweit ſolche nicht erlaſſen ſind , bleibt es den nach den Lan⸗

desgeſetzen zuſtändigen Behördend ) überlaſſen , die erforderlichen
Beſtimmungen zu treffen .

2 . Badiſche Vollzugsverordnung zur Reichs⸗
Gewerbeordnung vom 23 . Dezbr . 1883 .

( Geſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 357 . )

§ 137 . ( Baupläne für Fabriken und dergleichen . )
Iſt beabſichtigt , eine Fabrik zu erbauen oder weſentliche bau⸗

liche Veränderungen an einer ſolchen Anlage vorzunehmen ,
ſo hat das Bezirksamt die gemäß § 500%) der Baupolizeiver⸗
ordnung vom 5. Mai 1869 (Eeſetz - und Verordnungsblatt
Seite 126 ff.) vorzulegenden Pläne vor Ertheilung der bau —

) Nicht bloß der Arbeiter , auch des ſonſtigen Publikums .
2) Solche Vorſchriften ſind für Anlagen zur Herſtellung von

Cigarren erlaſſen und nachſtehend abgedruckt .
) In Baden das Miniſterium des Innern und die Bezirksämter .

Jetzt 51 ( Seite 31) .
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